
Schulpflege Bassersdorf 
 
 
 
 
 
 

Tarifordnung 
 

für die Benützung von Schullokalitäten 
bei ausserschulischer Belegung 

 
 
 
 

   
Schulhaus Geeren  Schulhaus Steinlig Schulhaus Steinlig C 

 
 
 

  
Schulhaus Mösli A  Schulhaus Mösli B 
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Tarife 
 
A. Räume in Schulhäusern und Kindergärten 
• einmalige Benützung je Zimmer / Singsaal (1 ½ Std.) Fr. 40.00 
• ganzjährige Benützung, wöchentlich einmal, Schulzimmer (1 ½ Std.)  Fr. 500.00 
• ganzjährige Benützung, wöchentlich einmal, Singsaal (1 ½ Std.)  Fr. 700.00 
• Küche, einmalige Benützung ganzer Tag, max. 9 Std.  Fr. 100.00 
 
B. Kellerlokale, Schutzräume 
• für Jugendliche bis zum 20. Altersjahr sowie Schülerinnen, 

Auszubildende, StudentInnen  gratis 
• Pauschale pro Monat für übrige BenützerInnen   Fr. 200.00 
 
C. Turn- und Sporträume, -anlagen und -einrichtungen 
Einfach Turnhallen 
• einmalige Benützung je 1 ½ Std.  Fr. 50.00 
• einmalige Benützung je halben Tag, max. 4 ½ Std.   Fr. 120.00 
• einmalige Benützung je ganzen Tag, max. 9 Std.   Fr. 170.00 
• einmalige Benützung für ein Trainingslager pro Woche  Fr. 450.00 
• ganzjährige Benützung, einmal pro Woche (1 ½ Std.)   Fr. 1'000.00 
 
Doppel Turnhallen 
• einmalige Benützung je 1 ½ Std.  Fr. 60.00 
• einmalige Benützung je halben Tag, max. 4 ½ Std.   Fr. 140.00 
• einmalige Benützung je ganzen Tag, max. 9 Std.   Fr. 200.00 
• einmalige Benützung für ein Trainingslager pro Woche  Fr. 600.00 
• ganzjährige Benützung, einmal pro Woche (1 ½ Std.)   Fr. 1'200.00 
 
Spielwiesen 
• einmalige Benützung je 1 ½ Std.  Fr. 50.00 
• einmalige Benützung je halben Tag, max. 4 ½ Std.   Fr. 120.00 
• einmalige Benützung je ganzen Tag, max. 9 Std.   Fr. 180.00 
• einmalige Benützung für ein Trainingslager pro Woche Fr. 450.00 
• ganzjährige Benützung, einmal pro Woche (1 ½ Std.)   Fr. 500.00 
 
Hartplätze 
• einmalige Benützung je 1 ½ Std.  Fr. 50.00 
• einmalige Benützung je halben Tag, max. 4 ½ Std.   Fr. 80.00 
• einmalige Benützung je ganzen Tag, max. 9 Std.   Fr. 130.00 
• einmalige Benützung für ein Trainingslager pro Woche  Fr. 350.00 
• ganzjährige Benutzung, einmal pro Woche (1 ½ Std.)  Fr. 400.00 
 
Garderoben (ohne Benützung der Sportanlagen) 
• einmalige Benützung je halben Tag, max. 4 ½ Std.   Fr. 50.00 
• einmalige Benützung je ganzen Tag, max. 9 Std.   Fr. 100.00 
• einmalige Benützung für ein Trainingslager pro Woche  Fr. 300.00 
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Schlussbestimmungen 
 
 
Aufhebung früherer Beschlüsse 
Mit der vorliegenden Tarifordnung wird die mit Schulpflegebeschluss vom 15. März 1994 
erlassene Gebührenregelung für ausserschulische Benützung von Schulanlagen 
aufgehoben. Die Aufhebung gilt auch für alle übrigen Beschlüsse und Abmachungen der 
Schulpflege, welche Gebühren für die ausserschulische Nutzung von Schulraum betreffen 
und im Widerspruch zur neuen Tarifordnung stehen.  
 
Inkraftsetzung 
Die Schulpflege hat die vorliegende Tarifordnung an ihrer Sitzung vom 29. August 2005 
genehmigt (Geschäft Nr. 23). Sie tritt rückwirkend per 1. Januar 2005 in Kraft. 
 
 
 
Bassersdorf, 29. August 2005 
 

SCHULPFLEGE BASSERSDORF 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
 
L. Honegger Y. Sommer 


